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Ethikkodex der FIA 

 
 
Verabschiedet durch die Vollversammlung am 8. Dezember 2017 
 
Im Sinne des vorliegenden Ethikkodex gelten Begriffe in Zusammenhang mit natürlichen Personen 
gleichermaßen für beide Geschlechter. 
 
 

Vorwort 

Der FIA obliegt eine besondere Verantwortung die Integrität und den Ruf des Motorsports, der 
Automobil-Mobilität und Tourismus sowie der im nachstehenden dritten Absatz aufgeführten Personen 
weltweit zu schützen. 

 
Die FIA ist deshalb ständig bemüht, ihr Ansehen und somit das Ansehen des Motorsports und der 
Automobil-Mobilität und Tourismus gegen jede Bedrohung oder Gefahr zu schützen, der sie als Folge 
unmoralischer und sittenwidrigen Methoden und Handlungen ausgesetzt sein könnte. 
 
Die FIA sowie alle ihre Mitglieder, die Verwaltung der FIA (Angestellten), die von der FIA benannten 
Offiziellen und Delegierten innerhalb ihrer Meisterschaften, die Berater der FIA und alle Personen oder 
Organisationen, die in irgendeiner offiziellen Eigenschaft der FIA oder einem ihrer Mitglieder (die "FIA-
Parteien") sowie die Promoter, Partner, Lieferanten und jede andere Vertragspartei der FIA (die „Dritten 
Parteien“) unterliegen dem Ethikkodex der FIA. 
 
Die FIA-Parteien und die Dritten Parteien bekräftigen erneut ihr Bekenntnis zu den Statuten und 
Bestimmungen der FIA und verpflichten sich, die folgenden Bestimmungen zu beachten und für deren 
Beachtung zu sorgen: 

 
 

Artikel 1 - Würde 

1.1 

Der Schutz der Würde der Einzelperson ist ein grundlegender Anspruch der FIA. 
 

1.2 

Es darf unter den Teilnehmern an den FIA-Aktivitäten keine Diskriminierung geben in Bezug auf Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Ausrichtung, ethnische oder soziale Herkunft, Religion, philosophische 
oder politische Meinung, Familienstand oder Behinderungen. 
 

1.3 

Es wird keinerlei Handlung toleriert, die schädlich ist für die physische oder psychische Integrität der 
Teilnehmer an den FIA Aktivitäten. In Übereinstimmung mit den Antidoping-Bestimmungen der FIA sind 
alle Anti-Doping-Handlungen im Rahmen der von den Parteien der FIA und von Dritten Parteien 
organisierten Sportveranstaltungen strikt verboten. 
 

1.4 

Jede Art der Belästigung, sei es physisch, psychisch, beruflich oder sexuell, von Teilnehmern an FIA-
Aktivitäten ist verboten. 
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Artikel 2 – Integrität 

2.1 Korruption und Bestechung 

2.1.1 
Die Parteien der FIA dürfen in keinerlei direkter noch indirekter Art und Weise mit der Organisation von 
FIA-Aktivitäten und/oder im Internationalen Sportkalender der FIA eingetragenen Internationalen 
Veranstaltungen oder irgendeinem Wahlvorgang der FIA in Zusammenhang stehenden Entlohnung, 
Kommission, Vergünstigung oder verdeckte Bevorzugung, welcher Form auch immer, erbitten, 
annehmen oder anbieten. 
 
2.1.2 
Korruption ist jede Art von Machtmissbrauch, um irgendeinen Vorteil zu erzielen. Eine 
Korruptionshandlung dient normalerweise dem Zweck, eine Einzelperson in der Ausübung ihrer Arbeit 
dahingehend zu beeinflussen, dass sie unehrlich und/oder unangemessen handelt. 
 
2.1.3 
Unter Bestechung ist eine Zuwendung oder eine Belohnung oder jede Art einer angebotenen, 
versprochenen, erteilten oder genehmigten Vergünstigung zu verstehen, sei es direkt oder indirekt: 
 

 um eine Person unangemessen zu beeinflussen, oder 

 eine Person für die Ausübung irgendeiner Funktion oder Aktivität zu belohnen, 
 
damit ein kommerzieller, vertraglicher, dienstlicher oder persönlicher Vorteil gesichert oder erzielt wird. 
 
2.1.4 
Eine Bestechung kann in unterschiedlichen Formen erfolgen, zum Beispiel: 
 

 ein direktes oder indirektes Versprechen oder ein Angebot hinsichtlich eines Wertgegenstands, 

 das Angebot oder der Erhalt eines Rabatts, eines Honorars, einer Vergütung oder irgendeine 
andere Art eines Vorteils, 

 die Gewährung von Förderungsmittel oder einer Spende, 

 die Nutzung von Stimmrechten, 
 
mit dem Ziel einer unangemessenen Einflussnahme. 
 
2.1.5 
Die FIA-Parteien und Dritte Parteien dürfen Geschenke oder Gastfreundschaft nur innerhalb der in den 
nachfolgenden Artikeln aufgeführten Grenzen annehmen. Im Zweifelsfall hinsichtlich der Art oder des 
Werts eines Geschenks sollte das Ethik-Komitee vor Annahme des Geschenks zu Rate gezogen 
werden. 
 
2.1.6 
Es dürfen lediglich Geschenke im Einklang mit üblichen lokalen Gepflogenheiten und im Einklang mit 
der Rolle, welche der Empfänger ausübt, durch die FIA-Parteien und Dritte Parteien übergeben oder 
angenommen werden, als Zeichen des Respekts und der Freundschaft. Jedes andere Geschenk muss 
von dem Begünstigten an die Organisation, deren Mitglied er ist, weitergegeben werden, welche dieses 
dann registriert. 
 
2.1.7 
Die Übergabe oder der Empfang von Geschenken durch eine FIA-Partei im Rahmen der Ausübung ihrer 
Pflichten für die FIA ist nicht verboten, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind: 
 
(a) das Geschenk entspricht den Gesetzen des Landes des Empfängers oder des Übergebenden oder 

allen anderen gültigen lokalen Gesetzen und Bestimmungen; 
(b) das Geschenk wurde nicht mit der Absicht übergeben, eine FIA-Partei oder eine Dritte Partei 

dahingehend zu beeinflussen, ein Geschäft oder einen geschäftlichen Vorteil zu erhalten oder zu 
bewahren, oder den Erhalt oder die Bewahrung eines Geschäfts oder eines geschäftlichen Vorteils 
zu belohnen, oder mit der Absicht des eindeutigen oder stillschweigenden Austauschs von 
Gefälligkeiten oder Vorteilen; 
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(c) das Geschenk wird im Namen der FIA übergeben, nicht im Namen des Gebenden; 
(d) das Geschenk wird offen überreicht, nicht heimlich; 
(e) das Geschenk kann gemäß lokaler Standards und Gepflogenheiten nicht als übertrieben 

angesehen werden und wird lediglich als Form der Höflichkeit oder als Zeichen der Wertschätzung 
übergeben, zum Beispiel anlässlich eines Festaktes oder einer anderen besonderen Gelegenheit 
(z.B. Weihnachten); und 

(f) das Geschenk beinhaltet kein Bargeld oder etwas Entsprechendes (wie zum Beispiel 
Geschenkgutscheine, Schecks oder Gutscheine). 

 
Der Wert eines Geschenks darf in keinem Fall einen Betrag überschreiten, der als unangemessen 
angesehen werden könnte. 
 
2.1.8 
Die FIA erkennt an, dass die Praxis der Übergabe von Geschäftsgeschenken zwischen Ländern und 
Regionen unterschiedlich sein kann und dass das, was in einer Region als normal und annehmbar 
angesehen werden könnte, in einer anderen Region anders sein kann. Das anzuwendende Kriterium 
ist, ob das Geschenk unter Berücksichtigung aller Umstände angemessen und vertretbar ist. Die Absicht 
hinter einem Geschenk sollte immer mitberücksichtigt werden. 
 
2.1.9 
Die den FIA-Parteien und den Dritten Parteien sowie den sie begleitenden Personen 
entgegengebrachte Gastfreundschaft darf nicht die in dem Gastland oder bei der Veranstaltung, an der 
sie teilnehmen, üblichen Standards überschreiten. Die Absicht hinter der Gastfreundschaft sollte immer 
mitberücksichtigt werden. 
 

2.2 Interessenkonflikte 

2.2.1 
Die FIA-Parteien müssen darauf achten, dass jeder Interessenskonflikt vermieden wird. 
 
Interessenkonflikte entstehen, wenn eine der FIA-Parteien oder eine Dritte Partei finanzielle oder 
persönliche Interessen hat oder zu haben scheint, welche sie in der Erfüllung ihrer Pflichten in aller 
Rechtschaffenheit und auf unabhängige und gewissenhafte Art beeinträchtigen könnten. 
 
2.2.1.a 
Finanzielle oder persönliche Interessen schließen die Erzielung irgendeines möglichen Vorteils für ihn, 
seine direkte Familie oder irgendeine Person, zu der er eine enge berufliche oder persönliche Beziehung 
hat, ein. 
 
2.2.1.b 
Interessenkonflikte entstehen auch, wenn eine der FIA-Parteien vertrauliche Informationen, die sie im 
Rahmen der für die FIA ausgeübten Pflichten erhalten hat, mit dem Ziel nutzt oder zu nutzen scheint, 
einen möglichen Vorteil für sich selbst oder für eine der vorgenannten Personen zu erzielen. 
 
2.2.1.c 
Da die FIA ein internationaler Verband ist, in dem nationale Automobilclubs, Automobilverbände, 
Touringclubs und Nationale Verbände zusammengeschlossen sind, entsteht kein Interessenskonflikt, 
wenn eine FIA-Partei in Zusammenhang mit der Prüfung eines Vorschlags innerhalb eines FIA-
Gremiums ausschließlich die Interessen des FIA-Mitglieds, das sie vertritt, verteidigt, vorausgesetzt 
durch eine solche Aktion entsteht kein möglicher Vorteil für sie selbst, ihre direkte Familie oder für eine 
Person, zu der sie eine enge berufliche oder private Beziehung hat. 
 
2.2.2 
Die FIA-Parteien und Dritte Parteien dürfen ihren Aufgaben nicht nachkommen, wenn sie in einem 
möglichen oder existierenden Interessenskonflikt stehen. In einem solchen Fall muss der 
Interessenskonflikt sofort offen gelegt und schriftlich der Organisation angezeigt werden, für welche die 
FIA-Partei oder Dritte Partei ihre Aufgaben ausführt. 
 
Eine Situation des möglichen Interessenkonflikts entsteht, wenn die Meinung oder Entscheidung einer 
FIA-Partei in Ausübung einer Pflicht für die FIA berechtigterweise als von den Beziehungen beeinflusst 
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angesehen werden kann, die sie mit einer anderen, von der Meinung oder Entscheidung der 
entsprechenden FIA-Partei betroffenen Person oder Organisation hat, hatte oder dabei ist zu haben. 
 
2.2.3 
Wenn eine Aufgabe innerhalb eines FIA-Gremiums wie in Artikel 7 der FIA-Statuten aufgeführt 
ausgeführt wird, muss eine FIA-Partei, die einen finanziellen oder persönlichen Interessenkonflikt in 
Bezug auf irgendeinen in der Sitzung eingereichten Vorschlag hat oder zu haben scheint: 
 
dies offenlegen; 
sich für diesen Vorschlag aus der Sitzung zurückziehen, es sei denn, sie wird ausdrücklich aufgefordert 
zu bleiben, um Auskünfte zu geben; 
sie darf zum Zwecke der Beschlussfähigkeit nicht als stimmberechtigtes Mitglied für diesen Teil der 
Sitzung berücksichtigt werden; 
sich während der Abstimmung zurückziehen, es sei denn, sie wird ausdrücklich aufgefordert zu bleiben, 
sie hat aber in dieser Angelegenheit kein Stimmrecht. 
 
2.2.3.a 
Ebenso darf sie insbesondere nicht an einer Entscheidung individueller Art (zum Beispiel in 
Zusammenhang mit der Abstimmung zugunsten der Auswahl eines bestimmten Lieferanten oder eines 
bestimmten Promoters) teilnehmen, wenn sie: 
 
ein wesentliches finanzielles oder anderes Interesse in Zusammenhang mit der Entscheidung hat oder 
wahrscheinlich durch die entsprechende Entscheidung betroffen sein könnte, 
eine Geschäftsbeziehung mit einer Person oder Organisation hat, die einen direkten Vorteil in 
Zusammenhang mit der Entscheidung hat, 
eine enge familiäre Beziehung mit jemandem hat, der einen direkten Vorteil in Zusammenhang mit der 
Entscheidung hat. 
 
2.2.3.b 
Entscheidungen individueller Art stehen grundsätzlich im Gegensatz zu denen allgemeinerer Art, die 
möglicherweise mehrere Interessensvertreter betreffen (zum Beispiel Entscheidungen in 
Zusammenhang mit dem Kalender einer Meisterschaft oder mit Änderungen im Reglement) und die im 
allgemeinen Interesse des Motorsports und/oder der Automobilmobilität und des Automobiltourismus 
getroffen werden. 
 
2.2.4 
In Fällen, in denen durch eine FIA-Partei Aufgaben für die FIA ausgeführt werden, liegt es in der 
Verantwortung der betreffenden FIA-Parteien, dem Ethik-Komitee ein "FIA Disclosure of Interest Form" 
(FIA-Formular zur Offenlegung von Interessen) einzureichen, wenn diese eine der folgenden Positionen 
innehat oder einen der folgenden Aufträge ausführt: 
 
- Präsident oder Mitglied des World Councils, des Senats, des Prüfungsausschusses, des Ethik-

Komitees, der Richter- und Disziplinargremien der FIA, des Nominierungskomitees, des Komitees 
zur Erteilung von Medizinischen Ausnahmegenehmigungen oder irgendeines Gremiums, das sich 
mit der Zuteilung von Zuschüssen beschäftigt; 

- Präsident oder Vize-Präsident irgendeines anderen FIA-Gremiums, auf das in Artikel 7.1 der FIA-
Statuten Bezug genommen wird; 

- Mitglied der Verwaltung der FIA; 
- Sportkommissar, Renndirektor, Renn-/Rallyeleiter, Technischer Kommissar oder Technischer 

Delegierter, oder Sekretär der Veranstaltung, die im Rahmen eines zu einer FIA-Meisterschaft 
zählenden Wettbewerbs ein Amt ausführen. 

 
2.2.4.a 
Alle vorgenannt aufgeführten FIA-Parteien müssen dieses Formular ausfüllen, egal ob sie irgendwelche 
Interessen offenzulegen haben oder nicht. Sie müssen vollständige und genaue Informationen vorlegen 
und sind ständig verpflichtet, ihr Formular jedes Mal, wenn sich die Umstände ändern, zu aktualisieren. 
Die Unterlassung der rechtzeitigen Offenlegung, Aktualisierung dieser Informationen oder der 
vollständigen Offenlegung von Informationen stellt einen Verstoß gegen den Ethikkodex der FIA dar. 
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2.2.4.b 
Das Formular der FIA zur Offenlegung von Interessen ist auf der Website https://disclosureform.fia.com 
verfügbar. 
 
2.2.4.c 
Das Formular der FIA zur Offenlegung von Interessen ersetzt nicht die Offenlegung von Interessen im 
Rahmen von Sitzungen. 
 
2.2.4.d 
Die FIA-Parteien, die ihr Formular der FIA zur Offenlegung von Interessen nicht innerhalb von einem 
Monat nach Aufforderung durch das Ethik-Komitee eingereicht oder aktualisiert haben (oder bestätigt 
haben, dass keine Aktualisierung erforderlich ist), dürfen keine Aufgabe, welcher Art auch immer, für 
die FIA ausüben, bis die Situation bereinigt ist. 
 
2.2.4.e 
Mögliche Kandidaten für die Wahl zu einer Position als Präsident der FIA, als Stellvertretende 
Präsidenten, Vize-Präsidenten, Präsident und Mitglieder des Senats, Mitglieder des World Councils, 
Präsident und Mitglieder des Ethik-Komitees sowie als Präsident und Mitglieder des Prüfungskomitees, 
welche das Formular der FIA zur Offenlegung von Interessen dem Ethik-Komitee nicht bis zur Frist für 
den Vorschlag zur Kandidatur vorgelegt haben, sind nicht zulässig. 
 
2.2.5 
Im Falle eines Einwands in Bezug auf einen möglichen oder existierenden Interessenkonflikt sollte 
dieser umgehend an die Organisation, für welche die FIA-Partei ihre Aufgaben ausführt, berichtet 
werden. 
 

2.3 

Jede Unterlassung, irgendeine von dem Ethik-Komitee der FIA verlangte Auskunft zu geben, stellt einen 
Verstoß gegen den FIA-Ethikkodex dar.  
 

2.4 

Die FIA-Parteien müssen bei Ausübung ihrer Aufgaben Sorgfalt und Aufmerksamkeit walten lassen. Sie 
müssen von allen Handlungen Abstand nehmen, welche den Ruf der FIA schädigen können. 
 

2.5 

Die FIA-Parteien und Dritte Parteien sollten nicht mit Firmen oder Personen verbunden sein, deren 
Aktivitäten nicht mit den Grundsätzen gemäß FIA Statuten, -Bestimmungen und diesem Kodex im 
Einklang stehen. 
 
 

Artikel 3 – Verhalten gegenüber Regierungen und privaten Organisationen 

3.1 

Die FIA-Parteien und Dritte Parteien müssen sich bemühen, harmonische Beziehungen mit den 
nationalen Behörden zu unterhalten, in Übereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen und dem 
Prinzip der politischen Neutralität der FIA. 
 

3.2 

Es steht den FIA-Parteien und Dritten Parteien frei, am öffentlichen Leben des Landes teilzunehmen, 
zu welchem sie gehören. In diesem Rahmen dürfen sie jedoch keinen missbräuchlichen Nutzen aus ihr 
Position bei der FIA ziehen, irgendeine Aktivität ausüben oder irgendeine Ideologie verfolgen, die nicht 
im Einklang steht mit den Grundsätzen gemäß FIA Statuten und Bestimmungen oder wie in diesem 
Kodex aufgeführt. 

https://disclosureform.fia.com/


DMSB-Handbuch 2025 – Grüner Teil 
Ethikkodex der FIA 
_________________________________________________________________________________ 

6 
 

3.3 

Die FIA-Parteien und Dritte Parteien müssen darauf achten, bei allen von ihnen organisierten 
Veranstaltungen die Umwelt zu schützen. Sie müssen darauf achten, dass alle Umweltbestimmungen 
mit den allgemein anerkannten Standards des Umweltschutzes vereinbar sind. 
 
 

Artikel 4 - Vertraulichkeit 

Die FIA-Parteien sind weiterhin gehalten, alle ihnen in Ausübung ihrer Funktion mitgeteilten 
Informationen, die nicht allgemein bekannt sind, vertraulich oder geheim zu behandeln. Jegliche 
Weitergabe von Informationen oder Meinungen muss immer in Übereinstimmung mit den Grundsätzen, 
Anweisungen und Zielen der FIA und ihrer Mitglieder erfolgen. 
 
 

Artikel 5 - Anwendung 

5.1 

Die FIA-Parteien und Dritte Parteien müssen darauf achten, dass die Grundsätze dieses Kodex 
Anwendung finden. 
 

5.2 

Die FIA-Parteien und Dritte Parteien müssen das Ethik-Komitee und/oder gegebenenfalls den 
Compliance-Verantwortlichen der FIA über jeden Verstoß gegen diesen Kodex informieren. 
 

5.3 

Die damit involvierten Personen müssen auf Anfrage bei allen durch das Ethik-Komitee durchgeführten 
Untersuchungen kooperieren und diesem alle gegebenenfalls angeforderte Informationen zur 
Verfügung stellen. Die Unterlassung der Kooperation oder der Zurverfügungstellung der geforderten 
Informationen stellt einen Verstoß gegen den FIA Ethikkodex dar. 
 

5.4 

Das Ethik-Komitee zeigt Verstöße gegen ihre Bestimmungen auf und wird dem FIA-Präsidenten einen 
Bericht vorlegen, der dann darüber entscheidet, ob weitere Schritte unternommen werden. Eine Kopie 
dieses Berichts wird den Mitgliedern des FIA-Senats, dem Beschwerdeführer und der entsprechend 
betroffenen Person zur Information vorgelegt. 
 

5.5 

In jedem Jahr wird das Ethik-Komitee der Vollversammlung der FIA einen Bericht über die Anwendung 
dieses Kodex mit Hinweis auf Verstöße gegen ihre Bestimmungen vorlegen. 
 
 

Artikel 6 – Änderungen des Ethikkodex 

Änderungen zu vorliegendem Ethikkodex können ausschließlich durch die Vollversammlung 
beschlossen werden. 
 
 

Artikel 7 – Auslegung des Ethikkodex 

Der Kodex wird in Englisch, Spanisch und Französisch verfasst. Im Zweifelsfall über seine Auslegung 
ist der französische Text entscheidend. 
 


